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25. 
Januar 
2016 

Verordnung zum Reglement für die öffentliche Sicherheit 
 

 

 Der Gemeinderat der Einwohnergemeinde Zollikofen, 

 gestützt auf 

 Artikel 54 des Reglements für die öffentliche Sicherheit vom 16. März 2016 
(SSGZ 522.3) 

 auf Antrag der Sicherheitskommission, 

 beschliesst: 

 

 1. Allgemeines 

Geltungsbereich  Die Verordnung regelt die: 
a Organisation [Fassung vom 13.09.2021] 
b [aufgehoben am 13.09.2021] 
c [aufgehoben am 13.09.2021] 
d [aufgehoben am 13.09.2021] 
e [aufgehoben am 13.09.2021] 
f [aufgehoben am 13.09.2021] 
für den Geltungsbereich öffentliche Sicherheit gemäss Art. 1 des Regle-
ments für die öffentliche Sicherheit. 

Identitätsfest- 
stellungen 

Art. 1a [Eingefügt am 14.09.2020] Für die Vornahme von Identitätsfeststellun-
gen gemäss kantonaler Polizeigesetzgebung werden folgende Personen le-
gitimiert: 
a der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin, 
b der Vize-Gemeindepräsident oder die Vize-Gemeindepräsidentin, 
c der Departementsvorsteher oder die Departementsvorsteherin Sicherheit 
 und Integration, 
d der Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin Sicherheit, 
e die Stellvertretung des Bereichsleiters oder der Bereichsleiterin Sicherheit. 

Bussenerhebung und 
Anzeigenerstattung 

Art. 1b [Eingefügt am 14.09.2020] Für die Bussenerhebung und Anzeigeerstat-
tung bei Verstössen gegen die öffentliche Ordnung gemäss kantonaler Poli-
zeigesetzgebung werden folgende Personen legitimiert: 
a der Gemeindepräsident oder die Gemeindepräsidentin, 
b der Vize-Gemeindepräsident oder die Vize-Gemeindepräsidentin, 
c der Departementsvorsteher oder die Departementsvorsteherin Sicherheit 
 und Integration, 
d der Bereichsleiter oder die Bereichsleiterin Sicherheit, 
e die Stellvertretung des Bereichsleiters oder der Bereichsleiterin Sicherheit. 

 2. Feuerwehr 

 2.1. Organisation 

Gliederung und Soll-
bestand 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 
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Freiwillige  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Ausdehnung der 
Dienstpflicht 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

Zuteilung  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Offiziersrapport  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Beförderungen  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Versicherung der 
Feuerwehrangehöri-
gen 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

Ehrungen und  
Anerkennungen 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

 2.2. Ausrüstung und Einsatz 

Persönliche  
Ausrüstung 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

Ausserdienstlicher 
Gebrauch 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

Feuerwehrmaterial  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Löschwasserplanung  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Aus- und  
Weiterbildung 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

Alarmierung  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Sirenenalarm  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Einsatzrapport  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Pikettdienst  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Saalwachen und an-
dere Pikett- 
leistungen 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

Verrechnung bei 
nachbarlicher Hilfe-
leistung 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

 2.3. Disziplinarwesen 

Beschwerderecht  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Wegweisung vom 
Übungs- oder 
Schadenplatz 

 [aufgehoben am 13.09.2021] 

Schadenersatzan-
sprüche 

 [aufgehoben am 13.09.2021]  
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 2.4. Pflichten 

Pflichten allgemein  [aufgehoben am 13.09.2021] 

Pflichtenhefte  [aufgehoben am 13.09.2021] 

 3. Militär 

Schiessanlage  1 Die Einwohnergemeinde Zollikofen ist vertraglich mit den Ein-
wohnergemeinden Bolligen und Ittigen in einer Einfachen Gesellschaft 
Schiesswesen (EGS) gebunden, um gegenüber der Vereinigten Schützen-
gesellschaft Grauholz (VSGG) gemeinsam aufzutreten. 

2 Eine Vereinbarung zwischen der EGS und der VSGG regelt die Übertra-
gung der öffentlichen Aufgaben im Bereich des ausserdienstlichen Schiess-
wesens an die VSGG. 

Zuständigkeiten  1 Die Sicherheitskommission prüft und nimmt Stellung zu den Ge-
schäften der Einfachen Gesellschaft Schiesswesen zuhanden der zuständi-
gen Organe. 

2 Die Sicherheitskommission nimmt Kenntnis von der Jahresrechnung und 
vom Budget der Einfachen Gesellschaft Schiesswesen. 

Quartieramt  Die Quartiermeisterin oder der Quartiermeister ist zuständig für 
a die Einquartierung von Truppen in der Gemeinde, 
b die Abrechnung mit dem Truppenrechnungsführer, 
c die Behandlung von Klagen und Beschwerden aus der Bevölkerung, die 

sich aus der Einquartierung von Truppen ergeben, 
d die Abrechnung der Truppe mit Privaten, die eine Dienstleistung zu er-

bringen hatten (Hotelunterkunft, private Zimmer, gemietete Räume und 
Material, usw.), 

e die Behandlung von Beanstandungen der Truppenverantwortlichen be-
treffend Unterkunft. 

 4. Schlussbestimmungen 

Inkrafttreten  1 Die Verordnung tritt am 1. Juni 2016 in Kraft. 

2 Auf den gleichen Zeitpunkt werden folgende Verordnungen aufgehoben: 
a die Verordnung zum Reglement öffentliche Sicherheit vom 4. Oktober 
 2004, mit dem Nachtrag I vom 1. Oktober 2007, dem Nachtrag II vom 
 28. Oktober 2013 und dem Nachtrag III vom 11. November 2013, 
b die Verordnung zum Polizeireglement vom 23. Februar 2004 mit dem 
 Nachtrag I vom 21. März 2005. 

 

 
Zollikofen, 25. Januar 2016 GEMEINDERAT ZOLLIKOFEN 

 

Daniel Bichsel Stefan Sutter 
Präsident Sekretär 
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Änderungen 
 
Der Nachtrag I wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 14. September 2020 genehmigt und tritt 
per 1. Januar 2021 in Kraft. 
 
Der Nachtrag II wurde mit Gemeinderatsbeschluss vom 13. September 2021 genehmigt und tritt 
per 1. Januar 2022 in Kraft. 


